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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1996

Norm

JN §28

JN §93

EuGVÜ Art6 Z1

LGVÜ Art6 Z1

Rechtssatz

Wird erst durch eine Zession eine (unechte) Solidarverp6ichtung gescha7en, wird die inländische Gerichtsbarkeit dann

nicht begründet, wenn es für die abgetretene Forderung an der inländischen Gerichtsbarkeit gemangelt hätte (hier:

Haftung aus Frachtvertrag gegen erstbeklagten Fixkostenspediteur - Abtretung von Ansprüchen der erstbeklagten

gegen die zweitbeklagte Partei aus Konnossement an die klagende Partei).
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